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teidigung gemäß Abs. 3 von dem für den berufspraktischen 
Unterricht verantwortlichen Leiter ein Mentor zu benennen.

(2) Zur Bewertung der schriftlichen Hausarbeit benennt 
der für den berufspraktischen Unterricht verantwortliche 
Leiter in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Prüfungs
kommission einen Korrektor.

(3) Jeder Prüfungsteilnehmer, dessen schriftliche Haus
arbeit durch den Korrektor mindestens mit „genügend“ be
wertet wurde, hat diese vor der Prüfungskommission zu ver
teidigen. Dem Mentor ist die Teilnahme zu ermöglichen.

(4) Prüfungsteilnehmern, deren schriftliche Hausarbeit 
durch den Korrektor mit „sehr gut“ bewertet wurde, kann 
die Verteidigung erlassen werden.

(5) Die Verteidigung ist im Rahmen der für den berufs
praktischen Unterricht festgelegten Zeit durchzuführen. Für 
sie sind maximal 30 Minuten je Prüfungsteilnehmer vorzu
sehen. Sie ist in würdiger Form durchzuführen.

(6) Die Verteidigung dient der Entscheidung der Prüfungs
kommission über die Abschlußzensur für die schriftliche 
Hausarbeit. Die Abschlußzensur für die schriftliche Haus
arbeit ist auf der Grundlage des Vorschlages des Korrek
tors und des Ergebnisses der Verteidigung zu bilden. Sie ist 
nach Bestätigung durch die Prüfungskommission dem Prü
fungsteilnehmer bekanntzugeben.

(7) Wird vom Korrektor die schriftliche Hausarbeit mit 
„ungenügend“ bewertet, ist ein zweiter Korrektor in die 
Bewertung einzubeziehen. Wird auch durch den zweiten 
Korrektor die schriftliche Hausarbeit mit „ungenügend“ be
wertet, hat der Prüfungsteilnehmer eine Überarbeitung der 
Hausarbeit innerhalb von 4 Wochen vorzunehmen. Das ent
spricht einer Wiederholungsprüfung.

(8) Die schriftliche Hausarbeit ist bei Aushändigung des 
Zeugnisses über die Berufsausbildung an den Prüfungsteil
nehmer zurückzugeben. Andere Verfahrensweisen können 
mit dem Prüfungsteilnehmer vereinbart werden.

§ 19
Gesamtprädikat

fl) Auf der Grundlage der für die Prüfungsgebiete ermit
telten Abschlußzensuren und der Abschlußzensur der schrift
lichen Hausarbeit ist ein Gesamtprädikat (Anlage 1 Ziff. 3) 
festzulegen.

(2) Lehrlinge und Werktätige haben die Facharbeiterprü
fung mit Erfolg abgelegt, wenn das Gesamtprädikat minde
stens „bestanden“ lautet.

(3) Zensuren für Fächer und Lehrgänge, die keine Prü
fungsgebiete sind, haben keinen Einfluß auf die Bildung des 
Gesamtprädikats.

Zeugnisse und Urkunden

§ 20
(1) Die erfolgreich abgeschlossene Facharbeiterausbildung 

ist den Lehrlingen und Werktätigen durch die Urkunde über 
die Ausbildung zum Facharbeiter zu bestätigen. Bei Fach
arbeiterberufen mit mehreren Spezialisierungsrichtungen ist 
die Spezialisierungsrichtung mit einzutragen, für die aus
gebildet wurde.

(2) Lehrlinge und Werktätige, die die Facharbeiterausbil
dung erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten das Zeugnis 
über die Berufsausbildung. Auf diesem Zeugnis sind gemäß 
Anlage 3 das Gesamtprädikat, die erreichten Abschlußzensu
ren in den Prüfungsgebieten des theoretischen und berufs
praktischen Unterrichts, die Abschlußzensur für die schrift
liche Hausarbeit sowie die Zensuren für weitere Fächer und 
Lehrgänge, die keine Prüfungsgebiete sind und auch nicht als 
Bestandteil von Prüfungsgebieten erfaßt werden, zu bestäti
gen. Erworbene Befähigungsnachweise sind auszuhändigen.

(3) Das Zeugnis über die Berufsausbildung erhalten auch 
Lehrlinge und Werktätige, die die Facharbeiterprüfung nicht 

•bestanden oder bei Ablauf der Ausbildungsdauer nicht abge

schlossen haben oder mit denen der Lehrvertrag bzw. der 
Qualifizierungsvertrag aufgelöst wurde. Dieses Zeugnis ist 
auch auszuhändigen, wenn Wiederholungen von Abschluß
prüfungen außerhalb der festgelegten Ausbildungsdauer ver
einbart wurden. Erworbene Befähigungsnachweise sind aus
zuhändigen.

(4) Lehrlinge der Berufsausbildung mit Abitur erhalten 
nach erfolgreich abgelegten Prüfungen das Reife- und Fach
arbeiterzeugnis und die Urkunde über die Ausbildung zum 
Facharbeiter. Lehrlingen, die die Facharbeiterprüfung, aber 
nicht die Reifeprüfung bestanden haben, sind die Urkunde 
über die Ausbildung zum Facharbeiter und das Zeugnis über 
die Berufsausbildung sowie das JahreSzeugnis der Oberschule 
mit den erreichten Zensuren in den allgemeinbildenden Fä
chern auszuhändigen. Lehrlingen, die die Reifeprüfung, aber 
nicht die Facharbeiterprüfung bestanden haben, ist das Zeug
nis über die Berufsausbildung und das Jahreszeugnis der 
Oberschule mit den erreichten Zensuren in den allgemein- 
bildenden Fächern auszuhändigen.

(5) Werktätigen, denen die Facharbeiterqualifikation in 
einem Facharbeiterberuf zuerkannt wird, erhalten die Ur
kunde über die Zuerkennung der Facharbeiterqualifikation. 
Bei einer Zuerkennung in Facharbeiterberufen mit mehreren 
Spezialisierungsrichtungen ist die Spezialisierungsrichtung, 
für die die Zuerkennung erfolgte, mit einzutragen.

(6) Werktätigen, die die Ausbildung in einer weiteren Spe
zialisierungsrichtung ihres Facharbeiterberufes abgeschlos
sen haben, sind die erreichten Ergebnisse auf dem Zeugnis 
für Einzelabschlüsse zu bestätigen.

§21
(1) Für die Urkunde über die Ausbildung zum Facharbei

ter, die Urkunde über die Zuerkennung der Facharbeiter
qualifikation, das Zeugnis über die Berufsausbildung und für 
das Reife- und Facharbeiterzeugnis sowie das Zeugnis für 
Einzelabschlüsse sind die vom Staatssekretariat für Berufs
bildung herausgegebenen Vordrucke zu verwenden.

(2) Die Betriebe und Genossenschaften sichern die ord
nungsgemäße Ausfertigung der Urkunden und Zeugnisse ge
mäß Anlage 3. Sie haben zu gewährleisten, daß unmittelbar 
nach Abschluß der letzten Prüfung — für Lehrlinge spätestens 
bis zum 5. Werktag im Februar bzw. 5. Werktag im Juli — 
der Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung des Rates 
des Kreises, die die Prüfungskommission bestätigt hat, die 
Urkunden zur Unterschrift vorgelegt werden. Gleichzeitig 
sind das Prüfungsprotokoll mit den Zeugnisabschriften — bei 
Facharbeiterausbildung Werktätiger oder bei einer Zuerken
nung zusätzlich die Zählkarte — zur Aufbewahrung gemäß 
Anlage 3 zu übergeben.

(3) Die Aushändigung der Zeugnisse und Urkunden hat in 
würdiger Form grundsätzlich zu den in den Rechtsvorschrif
ten festgelegten Terminen der Beendigung des Lehrver
hältnisses bzw. zu den in den Qualifizierungsverträgen ver
einbarten Terminen der Beendigung der Facharbeiteraus
bildung zu erfolgen.

Prüfungserlaß und vorzeitige Beendigung 
der Ausbildung

§22
(1) Lehrlingen und Werktätigen sind die gemäß § 8 Ab

sätze 2 bis 6 geforderten Abschlußprüfungen in Prüfungsge
bieten des theoretischen und berufspraktischen Unterrichts — 
außer im Prüfungsgebiet Sport für Lehrlinge — zu erlassen, 
wenn die entsprechende Vorzensur „sehr gut“ lautet.

(2) Lehrlingen können Abschlußprüfungen in Prüfungs
gebieten des berufspraktischen Unterrichts erlassen werden, 
wenn sie im sozialistischen Berufswettbewerb und in der 
Bewegung Messe der Meister von morgen beständig vor
bildliche Ergebnisse erreicht haben. Lehrlingen, die bei Lei
stungsvergleichen „Bester im Beruf“ sehr gute Leistungen 
erreichen, können Abschlußprüfungen in Prüfungsgebieten 
erlassen werden, wenn die Leistungsvergleiche den Inhalten 
der Prüfungsgebiete entsprechen.


